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Öffentliche Bekanntmachung

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, 09.07.2018 
Dezernat 33  Zeughausstraße 2-10
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- Telefon: 0221 / 147 - 2033

Flurbereinigung Gangelt I 
Az.: 33.43 -14 06 2-

1. Ergänzungsanordnung zur vorläufige Besitzeinweisung
mit Überleitungsbestimmungen

In dem Flurbereinigungsverfahren Gangelt I, Kreis Heinsberg, regelt die vorläufige 
Besitzeinweisung vom 15.06.2016 mit den Überleitungsbestimmungen den Über-
gang von Besitz und Nutzung von den Einlageflächen auf die damals geplanten Ab-
findungsflächen. Zwischenzeitlich wurden Änderungen der geplanten Abfindungen 
erforderlich. Die neue Planung der Abfindungen ist nun erarbeitet.

In der Flurbereinigung Gangelt I wird hiermit die 1. Ergänzungsanordnung zur vor-
läufigen Besitzeinweisung für sämtliche Änderungen der Abfindungen gegenüber 
denjenigen aus dem Jahr 2016 angeordnet [§ 65 des Flurbereinigungsgesetzes – 
FlurbG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794)].

1. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, gehen der Besitz, die  
 Verwaltung und die Nutzung der geänderten neuen Grundstücke mit den 
 in den Überleitungsbestimmungen vom 15.06.2016 bestimmten Zeit -
 punkten auf die neuen Empfänger mit der Maßgabe über, dass an die Stelle des 
 Jahres 2016 das Jahr 2018 und an die Stelle des Jahres 2017 das Jahr 2019 
 tritt. Die bisherigen  Besitz-, Ver waltungs- und Nutzungsrechte an den alten 
 Grundstücken erlöschen zu den  gleichen Zeitpunkten. Die Aberntung und 
 Räumung der bisherigen Grundstücke muss zu diesen Zeitpunkten beendet sein. 
 Die sonstigen Rechtsverhältnisse, insbesondere die Eigentumsrechte,
 bleiben unverändert.

2. Die 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung mit Gründen und 
 die erlassenen Überleitungsbestimmungen vom 15.06.2016 liegen zur Einsicht-
 nahme für die Beteiligten einen Monat lang während der Besuchszeiten aus bei
 a) der Gemeindeverwaltung Gangelt, Zimmer 201, 
  Burgstr. 10, 52538 Gangelt, 
 b) der Gemeindeverwaltung Selfkant, Zimmer 33, 
  Am Rathaus 13, 52538 Selfkant, 
 c) der Bezirksregierung Köln, 
  Dienstgebäude Aachen, Zimmer 2092,
  Robert-Schuman-Straße 51, 52066 Aachen.
 
 Die Monatsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekannt-
 machung der 1. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung.

3. Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tage der öffentlichen 
 Bekanntmachung dieses Verwaltungsaktes an gerechnet, können mangels
 einer Einigung zwischen den Vertragspartnern folgende Festsetzungen
 bei der Bezirksregierung Köln   -Dezernat 33- beantragt werden:
 a) angemessene Verzinsung einer evtl. vom Eigentümer zu leistenden 
  Ausgleichszahlung durch den Nießbraucher (§ 69 S. 2 FlurbG),
 b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger 
  Ausgleich infolge eines eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem 
  alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 FlurbG),
 c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der 
  Bewirtschaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

 Die Anträge zu 3a) und 3b) können von den beiden Vertragspartnern, der Antrag 
 zu 3c) kann nur vom Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG).

4. Die Grenzen der von den Änderungen betroffenen neuen Grundstücke
  sind in die Örtlichkeit übertragen und durch dauerhafte Grenzzeichen
  abgemarkt worden. Die neue Feldeinteilung wurde den betroffenen
  Beteiligten in der Zeit vom 02.07.2018 bis zum 06.07.2018 erläutert
  und auf Antrag in der Örtlichkeit angezeigt. Es wird darauf hingewiesen,
  dass verlorengehende Grenzzeichen nicht wiederhergestellt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 

Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei 
der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
50606 Köln

oder zur Niederschrift bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33,
Robert-Schuman-Str. 51, 52066 Aachen

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments 
mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde 
erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de.

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 
 sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail- 
Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde 
 deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.

Anordnung der sofortigen Vollziehung

Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 
19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.10.2017 (BGBl. 
I S. 3546), wird die sofortige Vollziehung des vorgenannten Verwaltungsaktes an-
geordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen den Verwaltungsakt keine auf-
schiebende Wirkung haben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- 
beantragt werden bei dem

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) -

Aegidiikirchplatz 5
48143 Münster

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Personen versehen sein oder von der verantwor-
tenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung ge-
eigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßga-
be der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in 
der derzeit gültigen Fassung.

Hinweise:
• Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte,
 würde deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.
• Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de 

 Im Auftrag
                                 (LS)              gez. Rombey
 Regierungsvermessungsdirektorin

Hinweis:
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der 
 Bezirksregierung Köln www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbe-
reinigungsverfahren/gangelt_eins veröffentlicht.

Öffentliche Bekanntmachung

Die nachfolgend genannte und  durch Beschluss des Rates der Gemeinde 
 Gangelt vom 29.Mai 2018 durchgeführte Straßenbenennung wird hiermit 
 öffentlich bekannt gemacht:  

- Die Planstraße im Baugebiet „Erweiterung Gewerbepark Gangelt“, Bebauungs-
plan Nr. 69, erhält die Straßenbezeichnung „Elisabeth-von-Cleef-Straße“.

Gangelt, den 29. Mai  2018 
Gemeinde Gangelt 
Der Bürgermeister

gez. Tholen
(Tholen)

Impressum des Amtsblattes der Gemeinde Gangelt
Herausgeber des Amtsblattes ist der Bürgermeister der Gemeinde Gangelt

Bezugsmöglichkeiten: 
• kostenlos im Bürgerservice des Rathauses, Burgstraße 10, 52538 Gangelt 

• kostenlos durch Hauswurfsendung
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Bekanntmachung über die öffentliche 
Auflegung der Vorschlagsliste

Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Gemeinde Gangelt für die Amtszeit 
vom 1.1.2019 bis 31.12.2023 in den Schöffengerichten des Amtsgerichts 
 Geilenkirchen und den Strafkammern des Landgerichts Aachen

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 den Beschluss 
über die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht 
Aachen und das Amtsgericht Geilenkirchen gefasst. 

Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom
16. bis 20.07.2018 zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Gemeinde Gangelt, Burg-
str. 10, aus.

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach Schluss 
der Auslegung schriftlich oder zu Protokoll in der Gemeindeverwaltung Gangelt, 
Zimmer 205 (1. Etage), Burgstr. 10, Einspruch mit der Begründung erhoben werden, 
dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text 
s. Anhang) nicht aufgenommen werden durften oder sollten.

Gangelt, den 11.07.2018

Tholen
Bürgermeister

Anhang: Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
§ 32 [Unfähigkeit zum Schöffenamt]
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt sind;
2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.

§ 33 [Ungeeignete Personen]
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben würden;
2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der 
Amtsperiode vollenden würden;
3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen;
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind;
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt 
nicht geeignet sind;
6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

§ 34 [Weitere ungeeignete Personen]
(1)   Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:
1. der Bundespräsident;
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können;
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte;
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs 
sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer;
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum 
gemeinsamen Leben verpflichtet sind.
(2)  Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungs-
beamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen.

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Gangelt

I. Wirksamwerden der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 der Gemeinde Gangelt
 Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 73 „Philippenkuhle/II“  
 der Gemeinde Gangelt 

Die vom Rat der Gemeinde Gangelt am 18.12.2017 beschlossene 54. Änderung 
des Flächennutzungsplanes hat die Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom  
09.05.2018, Az.: 35.2.11-50-20/18  gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit 
gültigen Fassung genehmigt. 

Der Rat der Gemeinde Gangelt hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 ebenfalls den 
Bebauungsplan Nr. 73 „Philippenkuhle/II“ als Satzung beschlossen. 

Die räumlichen Geltungsbereiche der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
des Bebauungsplanes ergeben sich aus den nachfolgenden Kartenausschnitten.

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 233 Abs. 1 i.V. m. § 10 Abs. 3 BauGB in der 
zurzeit gültigen Fassung.

Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan einschließlich Begründung, 
 Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung liegen ab sofort im Rathaus 
der Gemeinde Gangelt, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, während der allgemeinen 
Dienststunden, und zwar 

 montags bis freitags von 08:15 - 12:30 Uhr
 dienstags von 14:00  - 16:00 Uhr
 donnerstags von 14:00 - 17:30 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Außerdem können die aufgeführten Unter-
lagen auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt unter www.gangelt.de > 
 Gemeindeentwicklung > Rechtskräftige Bauleitpläne eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 54. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 wirksam und der Bebauungsplan Nr. 73 tritt in Kraft. 

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung    
  der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
  Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
  Flächennutzungsplans und
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
  Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
  Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
  Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Hinsichtlich des Bebauungsplanes Nr. 73 wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch  den  Bebauungsplan 
eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 
NRW (BekanntmVO NRW) vom 26.08.1999 (GV.NRW.S.516), in der zurzeit 
 geltenden Fassung 

Erklärung

Die 54. Flächennutzungsplanänderung, welche durch die Bezirksregierung Köln mit 
Verfügung vom 09.05.2018, Az.: 35.2.11-50-20/18, gemäß § 6 BauGB genehmigt 
wurde und der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 73 „Philippenkuhle/II“ im 
Parallelverfahren werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Hinweise 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666), in 
der zurzeit geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,                                  Fortsetzung S. 6

54. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan
Nr. 73 "Philippenkuhle/II" im Parallelverfahren

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
Auszug aus der DGK 5
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 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
  Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
 b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
  Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
  gemacht worden,
 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 
  gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
  bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Übereinstimmungsbestätigung/ Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO NRW)  vom 26.08.1999 (GV.
NRW.S.516), in der zurzeit geltenden Fassung 

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Feststellungsbeschlusses zur 54. Flächen-
nutzungsplanänderung und des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 73 
„Philippenkuhle/II“ stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 18.12.2017 bzw. 28.03.2017 
überein.
    
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Gangelt, 29.06.2018 

Tholen
Bürgermeister
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